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Hinweise zur Arbeit in der gymnasialen Oberstufe

Die Deutsche Botschaftsschule Peking (DSP) ist eine von der Kultusministerkonferenz anerkannte

und von der Bundesrepublik Deutschland geförderte Auslandsschule, die bis zur Hochschulreife

führt.

Der gymnasialen Oberstufe mit Unterricht im Klassenverband an der DSP liegen folgende Regelun-

gen der Kultusministerkonferenz (KMK) in den jeweils geltenden Fassungen zugrunde.

 Ordnung der deutschen Reifeprüfung im Ausland

 Einheitliche Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA)

 Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II

1. Zugang und Verweildauer

Zum Besuch der gymnasialen Oberstufe sind Schülerinnen und Schüler berechtigt, die die entspre-

chende Qualifikation nach erfolgreichem Abschluss der Sekundarstufe I in einem Land in der Bun-

desrepublik Deutschland, an einer deutschen Auslandsschule oder an einer Europäischen Schule

erworben haben. Schüler anderer Schulen können aufgenommen werden, sofern ihre bisherige

Schullaufbahn mit der Ordnung der aufnehmenden Schule in Einklang zu bringen ist. Die Entschei-

dung über die Aufnahme trifft die Schulleiterin.

Schüler, die nicht in die Qualifikationsphase versetzt werden, können die Jahrgangsstufe 10 wieder-

holen. Wer jedoch zum zweiten Mal nicht versetzt wird, muss die gymnasiale Oberstufe verlassen.

Ein freiwilliges Zurücktreten ist nur einmal in der Qualifikationsphase und nur um ein ganzes Jahr

möglich, und zwar am Ende der Jahrgangsstufe 11 oder am Ende des ersten Halbjahres der Jahr-

gangsstufe 12 bzw. vor Beginn der schriftlichen Reifeprüfung. Bei der Wiederholung von Teilen der

Oberstufe zahlen nur die Bewertungen des zweiten Durchgangs.

Die Höchstverweildauer in der gymnasialen Oberstufe beträgt vier Jahre.

Diese Zeitspanne kann um den für die Wiederholung einer nicht bestandenen Reifeprüfung erforder-

lichen Zeitraum von einem Jahr überschritten werden. Eine nicht bestandene Reifeprüfung kann in

der Regel einmal, und zwar nach einem Jahr wiederholt werden.

Realschüler erwerben die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, wenn sie im Ab-

schlusszeugnis der Realschule am Ende der Klasse 10 in den Pflichtfächern einen Mindestdurch-

schnitt von 3,0 haben. Dabei muss in den Fächern Deutsch, Mathematik und in der 1. Fremdspra-

che (in der Regel Englisch) der Mindestdurchschnitt 3,0 und in keinem dieser drei Fächer mangel-

hafte oder ungenügende Leistungen erreicht worden sein.

Realschüler treten nach dem Erwerb der Berechtigung grundsätzlich in die Jahrgangsstufe 10 des

Gymnasialzweiges ein.
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Schüler, die in der 7. bis 10. Jahrgangsstufe keinen Unterricht in einer weiteren Fremdsprache hat-

ten, müssen einen dreijährigen Unterricht in der zweiten Fremdsprache Chinesisch bis zum Ende

der Qualifikationsphase im Umfang von insgesamt 12 Wochenstunden erhalten.

2. Aufbau der gymnasialen Oberstufe

Die gymnasiale Oberstufe umfasst grundsätzlich die drei obersten Jahrgangsstufen, die jeweils in

zwei Halbjahre gegliedert sind.

Im Bildungsgang zur Reifeprüfung stellt die drittletzte Jahrgangsstufe der 10. Klasse die Einfüh-

rungsphase, die dann folgenden Klassen 11 und 12 die Qualifikationsphase dar.

In der Qualifikationsphase sind die Leistungsnachweise für die Gesamtqualifikation in der Reifeprü-

fung oder der Hochschulreifeprüfung zu erbringen.

3. Fächerbelegung und Aufgabenfelder

Die Stundenverpflichtung für jeden Schüler beträgt in der Regel pro Woche 35. Es können jedoch

auch zusätzliche Fächer gewählt werden, die dann eine höhere Stundenzahl ergeben. Die Schüler

müssen sich bei der Erfüllung der Bedingungen für die Gesamtqualifikation und bei der Wahl ihrer

Prüfungsfächer nach dem Unterrichtsangebot der Schule richten. Ein Anspruch auf die Einrichtung

eines bestimmten Faches besteht nicht.

Fächer, die in der Einführungsphase nicht belegt werden, können in der Qualifikationsphase nicht

wieder aufgenommen werden.

Das Fach Chinesisch wird dreistündig unterrichtet, für die Nichtmuttersprachler vierstündig. Chine-

sisch darf nicht die einzig verbleibende Fremdsprache sein und muss bis zu den Reifeprüfungen

fortgeführt werden.

Der Französischunterricht setzt sich aus drei Stunden Unterricht und einer Stunde Konversation

zusammen.

Von den sechs Fächern Englisch, Französisch, Chinesisch, Physik, Chemie, Biologie müssen min-

destens vier Fächer in der Qualifikationsphase durchgängig belegt werden.

Alle Unterrichtsfächer werden bestimmten Aufgabenfeldern zugeordnet. Dieses hat Konsequenzen

bei der Wahl der Prüfungsfächer in der letzten Jahrgangsstufe.

Sprachlich- literarisch-
künstlerisches AF

Mathematisch-
naturwissenschaftliches AF

Gesellschafts-
wissenschaftliches AF

Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Chinesisch,
Kunst

Mathematik, Biologie,
Chemie, Physik

Geschichte, Ethik,
Gemeinschaftskunde,
Erdkunde

Das Unterrichtsfach Sport wird keinem Aufgabenfeld zugeordnet, es muss jedoch belegt werden.
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Beispiele für Unterrichtsbelegungen in den kommenden Schuljahren

Wahlmöglichkeiten in der Einführungsphase (Klasse 10)

D Ma En Frz Chin NW NW NW Ge Eth Ku Sp Gk Ek 

a 4 4 4 3 4/3 3 3 - 3 2 2 2 - 3 36/37

b 4 4 4 3 4/3 3 3 3 3 2 2 2 - - 36/37

c 4 4 4 3 - 3 3 3 3 2 2 2 - 3 36

d 4 4 4 3 - 3 3 3 3 2 2 2 2 - 35

e 4 4 4 3 - 3 3 3 3 2 2 2 2 3 38

f 4 4 4 3 - 3 3 - 3 2 2 2 2 3 35

Die Gesamtwochenstundenzahl beträgt in der Regel 35.

Die Fächer Erdkunde oder Gemeinschaftskunde/Politik können gewählt werden. Gemeinschafts-

kunde/Politik wird jedoch in der Qualifikationsphase zukünftig nicht mehr fortgeführt.

Es kann nicht Chinesisch und Gemeinschaftskunde/Politik gleichzeitig gewählt werden. Wird Chine-

sisch nicht gewählt, muss wenigstens eines der Fächer Gemeinschaftskunde/Politik oder Erdkunde

belegt werden.

Wer Erdkunde abwählt, muss in Klassenstufe 11 alle drei Naturwissenschaften und Französisch

fortführen oder Chinesisch belegen.

Zwei Naturwissenschaften sind in Klassenstufe 10 verpflichtend.

Das Fach Latein kann nur bis zur 10. Klasse besucht werden.

Wahlmöglichkeiten in der Qualifikationsphase (Klassen 11 und 12)

D Ma En Frz Chin NW NW NW Ge Eth Ku Sp Ek 

a 5 4 4 4 4/3 3 3 - 3 2 2 2 3 38/39

b 5 4 4 4 4/3 3 - - 3 2 2 2 3 35/36

c 5 4 4 4 4/3 3 3 - 3 2 2 2 - 35/36

d 5 4 4 4 4/3 3 3 3 3 2 2 2 - 38/39

e 5 4 4 4 4/3 3 3 3 3 2 2 2 3 41/42

f 5 4 4 - 4/3 3 3 - 3 2 2 2 3 34/35

g 5 4 4 - 4/3 3 3 3 3 2 2 2 - 34/35

h 5 4 4 - - 3 3 3 3 2 2 2 3 34

i 5 4 4 4 - 3 3 3 3 2 2 2 - 35

j 5 4 4 4 - 3 3 3 3 2 2 2 3 38

k 5 4 4 4 - 3 3 - 3 2 2 2 3 35

Die Gesamtwochenstundenzahl beträgt in der Regel 35.

Alle gewählten Fächer müssen fortführende Fächer aus Klassenstufe 10 sein.
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4. Leistungsfeststellungen

In allen Fächern (ausgenommen Sport) werden zwei Klausuren im Halbjahr geschrieben, im Halb-

jahr der Reifeprüfung eine Klausur. Im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 12 soll in den drei schrift-

lichen Prüfungsfächern jeweils eine der Arbeiten in der Dauer der Prüfungsarbeit geschrieben wer-

den.

Die vorgeschriebenen Klausurzeiten betragen:

 1/2. Halbjahr der Qualifikationsphase: 2 bis 4 Unterrichtsstunden,

 3/4. Halbjahr der Qualifikationsphase: 3 bis 5 Unterrichtsstunden (Ausnahme Ethik, Kunst).

Versäumt ein Schüler eine Klausur aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat, wird diese mit 00

Punkten bewertet. Bei Abwesenheit aus Gründen, die der Schüler nicht zu vertreten hat, soll die

Möglichkeit gegeben werden, die Klausur nachzuholen. In Krankheitsfällen wird ein ärztliches Attest

verlangt.

Die Ergebnisse der Klausuren und die fortlaufend im Unterricht erbrachten Leistungen ergeben etwa

zu gleichen Teilen die Note für das Halbjahreszeugnis.

In der drittletzten Jahrgangsstufe (Klasse 10) erfolgt die Bewertung in Noten (1-6). Die Schüler er-

halten hier ein Ganzjahreszeugnis und werden am Schuljahresende versetzt.

In der Qualifikationsphase werden alle Leistungen in Punktzahlen (0 – 15) umgerechnet. Für die

Umsetzung der Bewertungsnoten in das Punktsystem gilt folgender Schlüssel.

Bewertung Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend

Note 1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 6
Punkte 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

Die Schüler der Qualifikationsphase erhalten Halbjahreszeugnisse. In der Qualifikationsphase gibt

es keine Versetzung.

Für die in der gymnasialen Oberstufe einschließlich der Reifeprüfung erbrachten Leistungen gelten

folgende Anforderungen.

Note Anforderungen

1 Sehr gut … wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht;

2 Gut … wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht

3 Befriedigend … wenn die Leistung im allgemeinen den Anforderungen
entspricht

4 Ausreichend … wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im ganzen den Anforde-
rungen noch entspricht

5 Mangelhaft
… wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht jedoch erkennen

lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die
Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten

6 Ungenügend
… wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die

Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit
nicht behoben werden könnten
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Können Unterrichtsleistungen aus Gründen, die der Schüler zu vertreten hat, nicht beurteilt werden,

werden diese mit 00 Punkten bewertet. Werden Unterrichtsstunden häufig versäumt, so dass eine

Leistungsermittlung nicht möglich ist, tritt an die Stelle der Leistungsbewertung der Vermerk "nicht

feststellbar"; dieser wird wie eine Bewertung mit 00 Punkten behandelt.

5. Prüfungen

Die Reifeprüfung an Deutschen Auslandsschulen findet jeweils zum Ende der letzen Jahrgangsstufe

statt und wird von einem von der Kultusministerkonferenz beauftragten Schulaufsichtsbeamten aus

einem der Kultusministerien der Länder in der Bundesrepublik Deutschland abgenommen. In der

Reifeprüfung werden vier Fächer als Prüfungsfächer eingebracht. In dreien dieser Fächer wird eine

schriftliche Prüfung abgelegt (1. – 3. Prüfungsfach), im 4. Fach findet eine mündliche Prüfung statt.

Die Schüler melden sich im ersten Halbjahr der obersten Jahrgangsstufe zu dem von der Schule

festgelegten Termin durch Vorlage eines ausgefüllten Formblatts zur Reifeprüfung (Angabe der drei

schriftlichen Prüfungsfächer und des vierten mündlichen Prüfungsfaches).

Der Meldung ist eine handgeschriebene Darlegung des Lebenslaufes und Ausbildungsganges bei-

zufügen.

Folgendes ist bei der Wahl zu beachten.

 Die vier Prüfungsfächer müssen alle drei Aufgabenfelder abdecken.

Kunst, Musik, Ethik, Erdkunde, Chinesisch und Sport können nicht Prüfungsfach sein.

 Das erste (schriftliche) Prüfungsfach ist Deutsch.

 Geschichte muss schriftliches oder mündliches Prüfungsfach sein.

 Das 2., 3. und 4. Prüfungsfach benennt der Prüfling. Es können jedoch nur die Fächer gewählt

werden, die mit mindestens drei Wochenstundenzahlen unterrichtet werden. Es dürfen nur

Fremdsprachen gewählt werden, die mind. 6 Jahre, und Naturwissenschaften, die mindestens

vier Jahre belegt wurden.

 Das verbindliche mündliche Prüfungsfach (4. Prüfungsfach) benennt der Prüfling bei der Mel-

dung zur Prüfung aus seinen Qualifikationsfächern, die nicht zu seinen schriftlichen Prüfungsfä-

chern gehören

Schriftliche Prüfung

Die schriftlichen Prüfungen werden zu Beginn des zweiten Halbjahres der letzten Jahrgangsstufe

durchgeführt. Jeder Prüfling fertigt im Verlauf etwa einer Woche drei Prüfungsarbeiten in den von

ihm gewählten Fächern an.

Die Zeitdauer für die schriftlichen Prüfungsarbeiten beträgt:

Im Fach Deutsch 5 Zeitstunden

Im Fach Mathematik und den Fremdsprachen 4 Zeitstunden

In den anderen Fächern 3 Zeitstunden
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Mündliche Prüfungen

Nach Abschluss des zweiten Halbjahres der 12. Klasse finden im Verlauf etwa einer Woche die

mündlichen Reifeprüfungen statt. Jeder Schüler muss sich dabei mindestens einer mündlichen Prü-

fung (4. Prüfungsfach) von 20 Minuten Dauer unterziehen. Die Vorbereitungszeit dazu beträgt eben-

falls 20 Minuten. Bei Zustimmung des Prüflings können bis zu zwei Schüler der vorhergehenden

Jahrgangsstufe als Gäste an der mündlichen Prüfung teilnehmen.

Eine zusätzliche mündliche Prüfung wird angesetzt, wenn sich das Ergebnis der schriftlichen Prü-

fung um vier oder mehr Punkte von der Durchschnittspunktzahl der Unterrichtsleistungen in den

beiden Halbjahren der letzten Jahrgangsstufe unterscheidet.

Darüber hinaus kann sich der Prüfling freiwillig zu maximal zwei Prüfungen in einem der schriftlichen

Prüfungsfächer melden. Ein Rücktritt von den selbst gewählten Prüfungen ist nicht möglich.

Weiterhin kann der Prüfungsleiter nach Beratung mit der Konferenz Prüfungen ansetzen.

Eine mündliche Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern wird nicht angesetzt, wenn aufgrund

der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung und der vorliegenden Teile der Gesamtqualifikation auch

bei Erreichen der Höchstpunktzahl ein Bestehen der Reifeprüfung nicht mehr möglich ist. Die Reife-

prüfung ist in diesem Fall nicht bestanden.

6. Gesamtqualifikation

Die allgemeine Hochschulreife wird mit der Ausstellung des Reifeprüfungszeugnisses zuerkannt,

wenn der Prüfling alle Mindestanforderungen in den Teilbereichen der Gesamtqualifikation erfüllt hat.

Aus der Gesamtpunktzahl der Gesamtqualifikation ergibt sich die Durchschnittsnote für das Reife-

prüfungszeugnis.

Die Qualifikationsnachweise für das Reifeprüfungszeugnis gliedern sich in drei Bereiche auf.

Bereich Einzubringende Leistungen Wertung Bedingungen

A

Halbjahresnoten aus den ersten

drei Halbjahren in den drei schrift-

lichen Prüfungsfächern

doppelt keine HJ- Note 00 Punkte,

6 Noten mind. 05 Punkte

B

22 Halbjahresnoten aus den ers-

ten vier Halbjahren

einfach kein schriftliches Prüfungsfach,

keine HJ- Note mit 00 Punkten,

mind. 16 HJ- Noten mit mind. 05

Punkten

Halbjahresnoten aus dem letzten

Halbjahr der vier Prüfungsfächer

einfach keine HJ- Note mit 00 Punkten,

C

Prüfungsergebnisse vierfach Minimum: 100 Punkte

Punktsumme in zwei Prüfungsfä-

chern mind. je 25 P
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Als Gesamtqualifikation sind maximal 900 Punkte erreichbar, und zwar 270 Punkte im Bereich A,

330 Punkte im Bereich B und 300 Punkte im Bereich C.

Die allgemeine Hochschulreife wird zuerkannt, wenn mindestens 300 Punkte erzielt worden sind,

und zwar in den drei Bereichen der Teilqualifikationen jeweils mindestens ein Drittel der jeweils er-

reichbaren Punkte. Ein Ausgleich zwischen den drei Bereichen ist nicht möglich.

Zu beachten ist weiterhin, dass insgesamt (also in den Bereichen A, B und C) folgende Halb-

jahresleistungen angerechnet werden müssen.

Fach Einzubringende Halbjahre

Deutsch 4 HJ

Mathematik 4 HJ

Fremdsprachen und Naturwissenschaften, dabei in jedem die-
ser beiden Fachbereiche mindestens vier

mindestens 14 HJ

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld, dabei in Ge-
schichte mindestens zwei

mindestens 4 HJ

Kunst mindestens 3 HJ

Sport maximal 3 HJ

Auf der letzten Seite finden Sie eine Beispielrechnung für die Gesamtqualifikation.

7. Facharbeiten und Studienberatung

Die Schüler der Jahrgangsstufe 10 fertigen in einer längerfristigen Hausaufgabe eine Facharbeit zu

einem vorgegebenen Thema an. Dabei werden sie von einem Lehrer, der die Arbeit im Anschluss

begutachtet, betreut. In einem Kolloquium erfolgt die Verteidigung der Arbeit vor Mitschülern.

 Die Studienwahl und Studienbewerbung liegt in der Verantwortung der Schüler und Eltern. Die

DSP möchte jedoch hierbei Unterstützung geben

8. Kontakt

Oberstufenkoordinator und Studien- und Berufsberater: Jan-Uwe Kukla

Email: oberstufenberatung@dspeking.net.cn

Homepage: www.dspeking.net.cn

Weiterführende Links: www.kmk.org
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